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teilnchmen, unabhängig von seiner 
sozialen Stellung, seiner Klassenzuge
hörigkeit, dem Bildungsgrad und sei
ner Vermögenslage. Ausgenommen 
sind Personen, denen entsprechend 
dem Wahlgesetz das Wahlrecht ent
zogen wurde oder bei denen das 
Wahlrecht ruht. Für die Wahl zu den 
örtlichen Volksvertretungen ist es er
forderlich, daß der wahlberechtigte 
Bürger auch seinen Wohnsitz in dem 
betreffenden Bezirk, dem Kreis, der 
Stadt, dem Stadtbezirk oder der Ge
meinde hat. Angehörige der bewaff
neten Organe der DDR haben ebenso 
wie alle anderen wahlberechtigten 
Bürger das Recht zu wählen und ge
wählt zu werden; c) gleiche Wahl: 
Alle wahlberechtigten Bürger neh
men an den Wahlen auf gleicher 
Grundlage teil. Jeder Wähler besitzt 
eine Stimme zur Wahl der jeweiligen 
Volksvertretung. Jede Stimme wird 
gleich gewertet und hat somit glei
chen Einfluß auf das Wahlergebnis;
d) geheime Wahl: für die Wahlhand
lung sind die notwendigen Voraus
setzungen zu schaffen, damit jeder 
Wähler die Möglichkeit hat, seinen 
Stimmzettel unbeobachtet für die 
Stimmabgabe vorzubereiten. Das 
Wahlgeheimnis muß weiterhin ge
währleisten, daß die von den einzel
nen Bürgern mit der Wahl getroffe
ne Entscheidung geheim bleibt. Im 
Wahlgesetz sind unter den W. ferner 
die Ausschreibung der Wahlen durch 
den Staatsrat, die Bestimmung der —* 
Wahlkreise sowie der Zahl der in 
den einzelnen Wahlkreisen zu wäh
lenden Abgeordneten durch den 
Staatsrat bzw. die zuständigen ört
lichen Volksvertretungen und die 
Besetzung der Abgeordnetenmandatc 
geregelt. Die Verwirklichung der W. 
in Vorbereitung und Durchführung der 
Wahlen dient der Stärkung der sozia
listischen Staatsmacht und der weite
ren Entfaltung und Vervollkomm
nung der sozialistischen Demokratie.

Wahlkommission: demokratisch ge
bildetes Organ zur Vorbereitung und

Durchführung der Wahlen zur Volks
kammer und zu den örtlichen Volks
vertretungen in der DDR. Für die 
Wahlen zur Volkskammer und zu den 
Bezirkstagen werden die W. der Re
publik vom Staatsrat, eine W. in 
jedem Bezirk und in jedem Kreis von 
den jeweiligen Räten gebildet. Für 
die Wahlen zu den anderen örtlichen 
Volksvertretungen bilden der Staats
rat die W. der Republik und die je
weiligen Räte die Bezirks-, Kreis-, 
Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeinde- 
W. Die Mitglieder der W. werden 
vom Nationalrat bzw. von den zu
ständigen Ausschüssen der Nationalen 
Front vorgeschlagcn. Dabei handelt 
es sich um Vertreter der in der Natio
nalen Front zusammenwirkenden Par
teien und Massenorganisationen, Pro
duktionsarbeiter, Genossenschafts
bauern, Angehörige der Intelligenz, 
Angehörige der bewaffneten Organe 
und andere Werktätige. Die Leitung 
der Wahlen durch demokratisch ge
bildete W. gehört zu den unverzicht
baren sozialistischen Wahlprinzipien. 
Insbesondere obliegt es den W., die 
strikte Einhaltung der wahlrechtlichcn 
Bestimmungen zu gewährleisten und 
dazu beizutragen, sic den Bürgern zu 
erläutern. Sie leiten die nachgeord- 
neten W. an, kontrollieren deren 
Tätigkeit und sind berechtigt, von 
ihnen Berichte über die Durchführung 
der Aufgaben entgegenzunehmen. Sie 
fordern zur Einreichung von Wahl
vorschlägen auf und bestätigen die 
von den Ausschüssen der Nationalen 
Front in öffentlicher Sitzung für die 
einzelnen —► Wahlkreise beschlosse
nen Wahlvorschläge. Aufgabe der W. 
ist es weiter, die Aufstellung der 
Wählerlisten sowie die Einrichtung 
der Wahllokale und Sonderwahl
lokale zu kontrollieren, die Herstel
lung der Stimmzettel und anderer 
Wahlvordrucke zu veranlassen und 
über Beschwerden gegen die Tätig
keit nachgeordnetcr W., von Wahl
vorständen bzw. staatlichen Organen 
im Zusammenhang mit der Vorberei
tung und Durchführung der Wahlen


